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Ambulantes Operieren in  
der Corona-Pandemie
Diesen Artikel habe ich am 
17.04.2020 verfasst. Die Nen
nung des Datums ist wichtig, 
denn eine Bewertung von Maß
nahmen in Zusammenhang mit 
der Coronakrise muss aufgrund 
der Dynamik immer vor dem 
tagesaktuellen Geschehen erfol
gen. Aussagen von heute kön
nen sich in den kommenden 
Tagen schon wieder als falsch 
oder zumindest als zu offensiv 
oder defensiv herausstellen und 
müssen dann ggf. revidiert wer
den. Die heutige Lage (geplan
te schrittweise Rückkehr in das 
öffentliche Leben ab dem 20.04, 
Reproduktionsrate 0,7) halte ich 
jedoch für ausreichend stabil, 
um einen ersten zusammenfas
senden Rückblick auf die letzten 
4 Wochen zu werfen. Hierbei 
soll es insbesondere darum ge
hen, die Auswirkungen der Kri
se und der damit verbundenen 
Beschlüsse, Verordnungen, Er
lasse und Empfehlungen etc. für 
das Ambulante Operieren einzu
ordnen und eine eigene Bewer
tung vorzunehmen. 

Grundlage aller weiteren 
Schritte war das Treffen im Kanz
leramt am 12.03. und der daraus 
abgeleitete Beschluss. 

Bundesregierung 12.03.: Mit 
dem Ziel, dass sich die Kranken-
häuser in Deutschland auf den 
erwartbar steigenden Bedarf an 
Intensiv- und Beatmungskapa-

zitäten zur Behandlung von Pa-
tienten mit schweren Atemwegs-
erkrankungen durch Covid-19 
konzentrieren, sollen, soweit me-
dizinisch vertretbar, grundsätz-
lich alle planbaren Aufnahmen, 
Operationen und Eingriffe in al-
len Krankenhäusern ab Montag 
auf unbestimmte Zeit verschoben 
und ausgesetzt werden.

Jens Spahn wandte sich in ei
nem Brief an die Geschäftsführer 
der Krankenhäuser. 

BM Spahn 13.03.: Bitte ver-
schieben Sie planbare Operatio-
nen und Eingriffe jetzt. 

Am gleichen Tage informier
te die Deutsche Krankenhausge
sellschaft.

DKG 13.03.: Die gestrige Gip-
felrunde im Kanzleramt hat weit-
reichende Beschlüsse gefasst, die 
gerade auch die deutschen Kran-
kenhäuser betreffen. Im Mit-
telpunkt steht für uns dabei die 
Erwartung der Politik an die Kli-
niken, ab der kommenden Wo-
che, soweit wie medizinisch ver-
tretbar, Patientenbehandlungen 
in den Kliniken zurückzufahren, 
um notwendige Kapazitäten für 
die Versorgung von schwer betrof-
fenen Patienten mit COVID-19 
Infektion und alle weiteren akut 
behandlungsbedürftigen Patien-
tinnen und Patienten verfügbar 
zu machen. 

Diese Bitte/Empfehlung be
traf also ausschließlich Kranken

häuser. Die meisten Kranken
h a u s g e s c h ä f t s f ü h r u n g e n 
ordneten daraufhin kurzfristig 
einen freiwilligen, weitgehend 
kompletten Verzicht auf elektive 
Operationen in ihren Häusern 
an. Auch wenn es nicht Gegen
stand dieses Artikels sein soll: 
Die sich hieraus ergebenden ar
beitsrechtlichen Folgen für Ko
operations und Honorararzt
verträge und den Umgang mit 
möglichen Ausgleichszahlungen 
bedürfen sicherlich der juristi
schen Prüfung!

Das Ambulante Operieren 
rückte dann erst mit einer Pres
semeldung von Johannes Flech
tenmacher, Präsident des BVOU, 
sowie einer tagesgleichen Mittei
lung des BDC in die Öffentlich
keit

BVOU 17.03.: Alle planbaren 
Operationen und Eingriffe müs-
sen für die nächsten sechs Wochen 
verschoben werden

BDC 17.03.: Reduzieren Sie 
alle nicht unmittelbar erforder-
lichen Patientenkontakte, ver-
zichten Sie auf wirklich elektiv 
planbare Behandlungen, sowohl 
operativ als auch konservativ. 
Das gilt nicht nur für Kranken-
häuser, sondern in gleicher Weise 
und wegen der hohen Patienten-
zahlen auch für ambulante Ein-
richtungen.

Diese Äußerungen brach
ten ambulante Operateure in 
Bedrängnis, obwohl zu diesem 
Zeitpunkt keine Verordnungen 
seitens der Bundesregierung, ei
ner Landesregierung, der KBV 
oder einer KV hierzu veröffent

licht worden war. Der BVASK 
hat sich entschieden, in dieser 
sehr vulnerablen und von Unsi
cherheit geprägten Phase nicht 
in eine öffentliche Debatte über 
Sinn und Unsinn der jeweiligen 
Empfehlungen einzusteigen. Da
her erfolgte nach Rücksprache 
mit dem Justiziar ausschließlich 
eine Information der Mitglieder 
per EMail. 

BVASK 18.03.: Priorität hat 
die Umsetzung der Hygienevor-
gaben in Ihren Einrichtungen. 
Um das Prinzip der sozialen Dis-
tanzierung zu erfüllen, ist hier-
mit zumeist schon eine erhebliche 
Reduktion des elektiven Praxisge-
schäftes verbunden. Eine vollstän-
dige aktive Schließung oder den 
Verzicht auf ambulante Operati-
onen empfehlen wir aktuell nicht.

Während es in Phase  I zu
nächst darum ging, kurzfristig 
Krankenhauskapazitäten für eine 
mögliche erste Welle eines ende
mischen Geschehens freizuhal
ten, änderte sich nun der Fokus. 
Zunehmend ging es um die Frage 
der Bedeutung des Kontaktver
botes für ärztliche Behandlungen 
und damit auch um die Diskus
sion darüber, welche Operati
onen dringlich erledigt werden 
sollen und welche nicht. Nach
dem nun also alle Berufsverbän
de entsprechende – wenn auch 
unterschiedliche – Mitteilungen 
gemacht haben, traten die Fach
gesellschaften auf den Plan. 

DGCH 24.03.: Die Leitlinie 
der Bundesregierung, persönlichen 
Kontakte auf das unbedingt not-
wendige Maß zu reduzieren gilt 
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Operationen abgesagt? Alle Arzt-
praxen bleiben geöffnet. Aller-
dings wird geraten, Operationen, 
die nicht zeitkritisch sind – soge-
nannte elektive Operationen – auf 
einen späteren Zeitpunkt zu ver-
schieben.

Eine Besonderheit stellt die 
Situation in Niedersachsen dar. 
Hier enthält die Allgemeinverfü
gung den folgenden Passus.

Sozialministerium NS 23.03.: 
Insbesondere sind weiterhin zu-
lässig: c) die Inanspruchnahme 
ambulanter oder stationärer me-
dizinischer und veterinärmedi-
zinischer Versorgungsleistungen 
(z. B. Arztbesuch, medizinische 
Behandlungen; Blutspenden sind 
ausdrücklich erlaubt) sowie der 
Besuch bei Angehörigen medizini-
scher Fachberufe, soweit dies me-
dizinisch dringend erforderlich ist 
(z. B. Psycho- und Physiotherapie) 

Abgesehen von der Tatsache, 
dass zumindest ärztliche Psycho
therapeuten nicht den medizini
schen Fachberufen zugeordnet 
werden können, ist mittlerweile 
eine email aus dem Sozialminis
terium Niedersachsen an die KV 
Niedersachsen öffentlich gewor
den. Hier leitet die Referatsleite
rin aus der o. g. Allgemeinverfü
gung folgende Konsequenz ab: 

„Danach sind planbare ambu-
lante Operationen grundsätzlich 
nicht zulässig“.

Diese Auflistung der mir zu
gänglichen öffentlichen Äu
ßerungen in Zusammenhang 
mit dem Ambulanten Operie
ren spiegelt die allgemeine öf
fentliche und private Debatte zu 
dem Gesamtgeschehen wider. 
Ich gehe davon aus, dass sämt
liche Beschlüsse, Verordnungen, 
Erlasse und Empfehlungen in 
bester Absicht erfolgt sind und 
mancher handwerkliche Fehler 
erscheint vor dem Hintergrund 
der Dynamik und des entspre
chenden Zeitdrucks verzeihlich. 
Daher verzichte ich hier vollstän
dig auf eine bewertende Analy
se und überlasse diese dem Le
ser. Sowohl der Verlauf als auch 
die aktuelle Situation in Bezug 
auf das gesamte Krankheitsge
schehen und die Ressourcenlage 
im Gesundheitswesen hat mich 

nicht dazu veranlasst, den Inhalt 
meiner Mitgliederinformation 
vom 18.03. zu revidieren. 

Mir ist bewusst, dass es einen 
innerärztlichen Diskussions
prozess zu diesem Thema gibt. 
Gerne möchte ich daher die un
terschiedlichen Argumente auf
greifen und meine persönliche 
Einschätzung hierzu geben.

Es werden folgende Argu
mente gegen das Ambulante 
Operieren ins Feld geführt: 
1. Durch ambulante Opera-

tionen werden Ressourcen 
verbraucht, die an anderer 
Stelle dringender gebraucht 
würden
Mir sind keine Zahlen be
kannt, die das für die aktuelle 
Situation belegen. Wir gehen 
davon aus, dass die Kranken
häuser aufgrund des elektiven 
shutdowns genügend Materi
al haben bzw. erhalten. Uns in 
Neuss ist es durch Eigeniniti
ative, Kooperation mit unse
rem Lieferanten und der lo
kalen Apotheke ohne großen 
Aufwand möglich, die benö
tigten Artikel zu erhalten. 
Operationen, die jetzt ver
schoben werden, werden ggf. 
in einer wesentlich vulnerab
leren Phase in Bezug auf das 
Gesamtgeschehen nachge
holt und beanspruchen dann 
Ressourcen, die dann tat
sächlich an anderer Stelle nö
tiger gebraucht werden. Inso
fern entlastet jede Operation, 
die aktuell noch durchge
führt wird, letztendlich die 
benötigten Kapazitäten in 
der Zukunft. Hinzu kommt 
die Erkenntnis, dass ein 
Krankenhaus aufgrund der 
Gefahr einer nosokomialen 
Infektion mit dem Coronavi
rus insgesamt ein problema
tischer Ort ist. Eingriffe soll
ten vor diesem Hintergrund 
erstrecht in den ambulanten 
Sektor verschoben werden. 

2. Ambulant tätige Ärzte müs-
sen sich bereithalten für 
den Einsatz im Kranken-
haus/Testzentren etc. 
Ein tatsächlicher Mangel an 
Personal und/oder Inten
sivkapazitäten ist mir bisher 

auch für das chirurgische Fach-
personal. Allein aus diesem Grund 
gilt die Verschiebung von geplan-
ten Eingriffen für alle stationären 
und ambulanten Einrichtungen 
unabhängig davon, ob sie für die 
Behandlung von schweren CO-
VID 19 Fällen geeignet oder zuge-
lassen sind.

DGOU, DGOOC und DGU 
27.03.: Dringlichkeit durchzufüh-
render Operationen

Um Ihnen den Prozess und 
mögliche Diskussionen vor Ort 
zu erleichtern, überlassen wir Ih-
nen hier eine Liste von dringlichen 
Operationen (siehe Tabelle hinter 
diesem Link). Diese orientiert sich 
an den Empfehlungen des Ame-
rican College of Surgeons (Stand 
24.03.2020) und ist in drei Pha-
sen eingeteilt. Sie entscheiden vor 
Ort, in welcher Phase Sie und Ihre 
Klinik sich befinden. 

Ein Großteil der Kassenärztli
chen Vereinigungen und auch die 
KBV haben sich öffentlich nicht 
zu diesen Themenkomplexen ge
äußert. Die KV Hessen sticht al
lerdings mit einer sehr eindeuti
gen Positionierung hervor. 

KV Hessen 25.03.: Ambulan-
te Operationen finden in Hes-
sen bis auf Weiteres nicht mehr 
statt, soweit sie elektiver Natur 
sind. Die Anpassungsverordnung 
des HMSI, erlassen am 20. März 
2020, Artikel  5, § 2, ist für uns 
eindeutig, auch wenn wir wissen, 
dass es in anderen Bundesländern 
(noch) andere Regeln gibt. 

Die KV RheinlandPfalz setzt 
auf die ärztliche Entscheidungs
fähigkeit statt auf ein Verbot. 

KV RP 27.03.: Jede und jeder 
von ihnen entscheidet gemeinsam 
mit den Patientinnen und Patien-
ten über eine Notwendigkeit der 
Behandlung, Diagnostik, Opera-
tion oder Vorsorgeuntersuchung.

In einer FAQSammlung für 
Patienten stellt sich die KV Sach
sen auf einen ähnlichen Stand
punkt der individuellen Fallbe
wertung. 

KV Sachsen: Sollen nicht 
dringliche Behandlungen, Bera-
tungen, Operationen und Un-
tersuchungen ausgesetzt werden?

Seitens des Gesundheitsmi-
nisters wurde mitgeteilt, dass alle 

nicht dringend notwendigen Be-
handlungen, Beratungen, Operati-
onen und Untersuchungen ausge-
setzt werden sollen, um einerseits 
das Infektionsrisiko zu minimie-
ren und andererseits vorhande-
ne Ressourcen zu schonen. Dieser 
Sprachregelung schließen wir uns 
vollumfänglich an. Grundsätzlich 
nehmen Sie dazu – bei Bedarf – 
mit Ihrer Arztpraxis Kontakt auf. 
Der behandelnde Arzt entschei-
det ausschließlich allein, ob er der 
Empfehlung des Bundesministeri-
ums für Gesundheit folgt.

Weitere Verlautbaren aus an
deren KVen sind mir nicht be
kannt. 

Die KV Hessen verweist auf 
die Verordnung des Hessischen 
Sozialministeriums. Von allen 
Landesregierungen wurden ent
sprechende Verordnungen zur 
Eindämmung der CoronaPan
demie erlassen. Allerdings äu
ßern sich nur Hessen und Bre
men explizit zum Ambulanten 
Operieren. 

HSMI 20.03.: Die Durchfüh-
rung von medizinischen Eingrif-
fen und Behandlungen, für die 
derzeit keine dringende medizini-
sche Notwendigkeit besteht (nicht 
notwendige Behandlungen), wird 
in folgenden Einrichtungen ausge-
setzt: 2. Praxiskliniken nach § 115 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch, 3. Einrich-
tungen für ambulantes Operieren 
nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des 
Infektionsschutzgesetzes, 4. Pri-
vatkrankenanstalten im Sinne des 
§ 30.

Landesregierung Bremen 
03.04.: Krankenhäusern und Ein-
richtungen für ambulantes Ope-
rieren wird untersagt, planba-
re Aufnahmen, Operationen und 
sonstige Eingriffe, die die Belegung 
eines Krankenhausbettes erfor-
derlich machen, durchzuführen, 
sofern die Verschiebung der Auf-
nahme, der Operation oder des 
sonstigen Eingriffs medizinisch 
vertretbar ist.

In NRW findet sich lediglich 
ein Hinweis in einer FAQSamm
lung. 

Landesregierung NRW: Wie 
sieht es mit Arztpraxen aus, die 
ambulant operieren. Werden 
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Bohrkanalauffüllung 
mit allogener Spongiosa 
bei VKB-Reruptur
Unterschiede in der Vergütung im ambulanten und 
im stationären Sektor 

Bedingt durch die CoronaEpi
demie und den Shutdown vie
ler Krankenhäuser für stationä
re elektive Eingriffe waren wir in 
den letzten Wochen gezwungen, 
bei geeigneten Patienten klas
sische, stationäre Operationen 
unter ambulanten Bedingungen 
durchzuführen, um unseren Pa
tienten lange Wartezeiten auf ihre 
Operation zu ersparen.

Es kommt dabei aber teilwei
se zu sehr großen Unterschieden 
in der Vergütung für den Opera
teur, da die Vergütungsstruktur 
sich oft erheblich unterscheidet. 

Eine häufige, klassischerwei
se stationäre Operation aus unse
rem Gebiet ist die Bohrkanalauf
füllung mit allogener Spongiosa 
bei einer Reruptur des vorderen 
Kreuzbandes (VKB).

Bei einer Operation unter 
stationären Bedingungen erfolgt 
die Vergütung nach DRGGrup
pierung. 

Informationen zur Vergü
tung findet man im Internet im 
webgrouper unter www.drgre
searchgroup.de. 

Die Vergütung bei ambulan
ter Durchführung der Operation 
richtet sich nach dem einheitli
chen Bewertungsmaßstab EBM. 
Informationen zur Eingruppie
rung und Vergütung findet man 
im Internet leicht über die KBV
2GO App.

Für den Operateur ist es wich
tig, die besonderen Arten der Ko
dierung zu berücksichtigen, da 
sich hierdurch zum Teil erheb
liche Vergütungsunterschiede 
ergeben. Gerade bei der Bohr
kanalauffüllung wurden einige 
übliche OPSCodes aus den zu
rückliegenden Jahren im Jahr 
2020 durch Neue ersetzt. 

In der nachfolgenden Abbil
dung werden am Beispiel der 
Bohrkanalauffüllung nach fehl

geschlagenem VKBErsatz be
ziehungsweise bei einer VKB
Reruptur, die unterschiedlichen 
Kodierungs und Vergütungs
richtlinien erläutert. 

Bei stationären Eingriffen 
sind offene und arthroskopische 
Codierung nicht erlösrelevant. 
Man wird in allen Fällen in die 
DRG Gruppe I13D gruppiert 
mit einem Relativgewicht von 
1,324. Die endgültige Vergütung 
des Operateurs hängt dann von 
individuellen Vereinbarungen 
mit dem Krankenhaus ab, ab
hängig auch davon, ob eigenes 
Personal oder Instrumentarium 
eingesetzt wird. Vereinfachend 
ist bei der Kalkulation ein (auf 
dem Boden der INEKKosten
kalkulation als angemessener) 
Vergütungskorridor zwischen 
17 und 25 % der DRGSumme 
ausgewiesen. Eine im Jahr 2019 
verwendete Kodierung nach 
5.780.6 h/k beschreibt das Dé
bridement von Knochen sep
tisch und aseptisch (mündet in 
die Fallgruppe I08D mit Relativ
gewicht von 2309), wird von den 
Krankenkassen im Jahr 2020 
aber häufig nicht mehr akzep
tiert. Vorläufige Gerichtsurteile 
haben diesen OPSCode bisher 
ablehnend beschieden.

 » Man bekommt für eine 
Operation nicht das, was man 
verdient, sondern das, was man 
kodiert

Bei ambulanten Eingriffen soll
te der neue OPSCode 5784.eh 
verwendet werden, bei dem der 
Eingriff als E6 Kategorie (EBM
Ziffer 31146) bewertet wird. Zu
sätzlich zur OPZiffer wird dabei 
die arthroskopische Sachkosten
pauschale (EBMZiffer  40754) 
mit 333,– € fällig. Vermieden 

nicht bekannt. Im Gegen
teil: Zur Zeit werden z. B. auf 
NRWIntensivstationen Pat. 
aus dem Ausland behandelt 
Das ist uneingeschränkt zu 
begrüßen, zeigt aber auch, 
dass aktuell unsere Kapazitä
ten nicht ausgelastet sind.
Es ist vollkommen klar: Wenn 
der sog. Ernstfall eintritt, ist 
jedes AOZ in der Lage, inner
halb von 5 Stunden Räume, 
Personal und Material zur 
Verfügung zu stellen. Ein pro
phylaktischer elektiver shut
down ambulanter Ressourcen 
ist nicht notwendig. 

3. Durch AOP und zugehöri-
ge Sprechstunden werden 
Kontakte erzeugt, die zu In-
fektionen bei Ärzten, Mitar-
beitern und unseren Patien-
ten führen können. 
Ja, das ist so. Da unterschei
den wir uns als ambulante 
Operateure nicht von allen 
anderen Ärzten. Hier geht 
es also um eine Risikoab
wägung, welche dieses Ri
siko in Abwägung mit der 
Dringlichkeit eines Eingrif
fes bringt.
Das Risiko lässt sich durch 
die allgemein bekannten Hy
gienemaßnahmen (Hän
dedesinfektion, Tragen von 
Handschuhen und Mund
schutz, Schutzbarrieren, 
Abstandsregelungen, Per
sonalreduktion, Leistungs
reduktion, platzschaffende 
Maßnahmen) erreichen.
Der zweite Aspekt der Risi
kominimierung liegt in der 
Reduktion von Kontakten 
mit Menschen, die ein be
sonderes medizinisches Ri
sikopotenzial haben. Dieses 
lässt sich z. B. durch vorheri

ge Kontaktaufnahme durch 
Telefon oder Video bzw. 
webbasierten Anamnesebö
gen erkennen. 
Die Frage der Dringlich
keit ist im Übrigen keine, die 
das Sozialministerium, die 
KV oder simplifizierte Be
wertungsschemata (wie das 
von der DGOU empfohlene 
Schema der American Col
lege of Surgeons) beurteilen 
können. Die Dringlichkeit 
legt auch der Arzt nicht al
leine fest. Jeder Arzt hat die 
Aufgabe, die Dringlichkeit 
der geplanten Operation mit 
dem Patienten im Einzel
fall unter Berücksichtigung 
der o. g. Faktoren zu erör
tern. Wie auch im Rahmen 
der allgemeinen Prinzipien 
der Indikationsstellung ist 
der Patientenwunsch in die 
Überlegungen zwingend ein
zubeziehen.

Zusammenfassung: Es geht um 
eine abwägende, bedarfsgerech
te individuelle Betrachtung bei 
der Frage der Verschiebung einer 
ambulanten Operation. Prinzipi
elle Verbote ambulanter Operati
onen widersprechen dem Sicher
stellungsauftrag, sind vor dem 
Hintergrund der aktuellen all
gemeinen Situation im Gesund
heitswesen unangemessen, kön
nen sekundären Schaden durch 
Unterlassung verursachen und 
werden den Ansprüchen unserer 
Patienten nicht gerecht. 

Ambulantes Operieren ist 
auch unter den aktuellen Gege
benheiten verantwortbar durch
zuführen. 

Priv.-Doz. Dr. med. Ralf 
Müller-Rath

http://www.drg-research-group.de
http://www.drg-research-group.de
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werden sollte in der Vergangen
heit immer die Kodierung ei
ner offenen Spongiosaplastik (5
784.7k), da in diesem Fall der 
Eingriff in die deutlich schlech
tere Vergütungsklasse D3 grup
piert wurde. Allerdings ist dieser 
OPSCode im Jahr 2020 aus dem 
AOPKatalog gestrichen worden. 
Seltsamerweise kann eine offene 
Spongiosaplastik ambulant der
zeit überhaupt nicht mehr co
diert werden. 

Die endgültige Vergütung des 
Operateurs hängt in der ambu
lanten Versorgung dann noch 
von einigen Rahmenbedingun
gen ab. Diese umfassen mögliche 
Zusatzerlöse durch eine Über
wachungsziffer oder Nachsor
geziffer nach EBM. Abgezogen 
werden müssen dagegen fallbe
zogener Kosten wie OPMiete, 
Personalkosten und Verbrauchs
materialien (ohne Implantate 
und Sprechstundenbedarf). In 
der Kassenärztlichen Vereini
gung (KV) Nordrhein werden die 
Kosten für die allogene Spongio

sa als im Körper verbleibendes 
Implantat dem Operateur rück
erstattet. Im Einzelfall muss eine 
Erstattung mit der zuständigen 
KV regional abgestimmt wer
den. Bei Nichterstattung ist die 
Verwendung autogener Spon
giosa zu erwägen.

Das Beispiel der unterschied
lichen Codierungen am Fall der 
Bohrkanalauffüllung bei VKB
ReRuptur unterstreicht, wie 
wichtig es auch für Operateure 
sein kann, vertiefende Kennt
nisse über die aktuellen Codie
rungsregularien zu haben. 

Quellen

www.drgresearchgroup.de
KBV2Go App für smartphone

Prof. Dr. med. Jürgen Höher
SPORTSCLINIC COLOGNE
Praxis für Sporttraumatologie 
und Gelenkchirurgie, Köln
Vorstandsmitglied des 
BVASK e. V. 
hoeher@sporttrauma-koeln.de

8 Arthroskopisch assistierte Bohrkanalauffüllung bei VKB-Reruptur

http://www.drg-research-group.de
mailto:hoeher@sporttrauma-koeln.de


Hier steht eine Anzeige.

123


	Ambulantes Operieren in 
der Corona-Pandemie
	Bohrkanalauffüllung mit allogener Spongiosa bei VKB-Reruptur
	Quellen


